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hat, daß die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber in der 
Landesliste in geheimer Abstimmung erfolgt ist.

§28
Zulassung der Landeslisten

(1) Der Landeswahlausschuß entscheidet am achtundfünf
zigsten Tage vor der Wahl über die Zulassung der Landes
listen. Er hat Landeslisten zurückzuweisen, wenn sie

1. verspätet eingereicht sind oder
2. den Anforderungen nicht entsprechen, die' durch dieses 

Gesetz und die Bundeswahlordnung aufgestellt sind, es 
sei d4nn, daß in diesen Vorschriften etwas anderes be
stimmt ist.

Sind die Anforderungen nur hinsichtlich einzelner Bewerber 
nicht erfüllt, so werden ihre Namen aus der Landesliste ge
strichen. Die Entscheidung ist in der Sitzung des Landeswahl
ausschusses bekanntzugeben.

(2) Weist der Landeswahlausschuß eine Landesliste ganz 
oder teilweise! zurück, so kann binnen drei Tagen nach Be
kanntgabe der Entscheidung Beschwerde an den Bundeswahl
ausschuß eingelegt werden. Besehwerdeberechtigt sind die 
Vertrauensperson der Landesliste und der Landeswahlleiter. 
Der Landeswahlleiter kann auch gegen eine Entscheidung, 
durch die eine Landesliste zugelassen wird, Beschwerde er
heben. In der Beschwerdeverhandlung sind die erschienenen 
Beteiligten zu hören. Die Entscheidung über die Beschwerde 
muß spätestens am zweiundfünfzigsten Tage vor der Wahl 
getroffen werden.

(3) Der Landeswahlleiter macht die zugelassenen Landes
listen spätestens am achtundvierzigsten Tage vor der Wahl 
öffentlich bekannt.

§29
Ausschluß von der Verbindung 

von Landeslisten

(1) Der Ausschluß von der Listenverbindung (§7) ist dem
Bundes wahlleiter von der Vertrauensperson und der stell
vertretenden Vertrauensperson der Landesliste durch gemein
same schriftliche Erklärung spätestens am vierunddreißigsten 
Tage vor der Wahl bis 18 Uhr mitzuteilen. -

(2) Der Bundeswahlausschuß entscheidet spätestens am 
dreißigsten Tage vor der Wahl über die Erklärungen nach 
Absatz 1. § 28 Abs. 1 Satz 2. gilt entsprechend. Die Entschei
dung ist in der Sitzung des Bundeswahlausschusses bekannt
zugeben.

(3) . Der Bundes wahlleiter macht die Listenverbindungen 
und die Landeslisten, für die eine Erklärung nach Absatz 1 
abgegeben wurde, spätestens am sechsundzwanzigsten Tage 
vor der Wahl öffentlich bekannt.

§30
Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel, die zugehörigen Umschläge und die 
Wahlbriefumschläge (§ 36 Abs. 1) werden amtlich hergestellt.

(2) Der Stimmzettel enthält
1. für die Wahl in den Wahlkreisen die Namen der Bewer

ber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge, bei Kreis
wahlvorschlägen von Parteien außerdem die Namen der 
Parteien und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen
den, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem das Kennwort,

2. für die Wahl nach Landeslisten die Namen der Parteien 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnüng verwenden, auch 
diese, sowie die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten.

(3) Die Reihenfolge der Landeslisten von Parteien, die im 
letzten Deutschen Bundestag vertreten waren, richtet sich

nach der Zahl der Zweitstimmen, die sie bei der letzten Bun
destagswahl im Land erreicht haben. Die übrigen Landes
listen schließen sich in alphabetischer Reihenfolge der Namen 
der Parteien an. Die Reihenfolge der Kreiswahlvorschläge' 
richtet sich nach der Reihenfolge der entsprechenden Lan
deslisten. Sonstige Kreiswahlvorschläge schließen sich in 
alphabetischer Reihenfolge der Namen der Parteien oder der 
Kennwörter an.

F ü n f t e r . A b s c h n i t t  
Wahlhandlung

§31
Öffentlichkeit der Wahlhandlung

Die Wahlhandlung ist öffentlich.' Der Wahlvorstand kann 
Personen, die die Ordnung und Ruhe stören, aus dem Wahl
raum verweisen.

§ 32 " " I : -

Unzulässige Wahlpropaganda 
und Unterschriftensammlung, unzulässige Veröffentlichung 

von Wählerbefragungen

(1) Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in 
dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem 
Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch 
Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensamm
lung verboten.

(2) Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbe
fragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahl
entscheidung ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig.

§33 -
Wahrung des Wahlgeheimnisses

(1) Es sind Vorkehrungen dafür zu treffen, daß der Wähler 
den Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen und in den Um
schlag legen kann. Für die Aufnahme der Umschläge sind 
Wahlurnen zu verwenden, die die Wahrung des Wahlgeheim
nisses sicherstellen.

(2) Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder durch kör
perliches Gebrechen behindert ist, den Stimmzettel zu kenn
zeichnen, in den Wahlumschlag zu legen, diesen dem Wahl
vorsteher zu übergeben oder selbst in die Wahlurne zu legen, 
kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen.

§34
Stimmabgabe mit Stimmzetteln

(1) Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln in amtlichen 
Umschlägen:

(2) Der Wähler gibt
1. seine Erststimme in der Weise ab, daß er durch ein auf 

den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten 
soll,

2. seine Zweitstimme in der Weise ab, daß er durch ein auf 
den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten 
soll.

§35
Stimmabgabe mit Wahlgeräten

(1) Zur Erleichterung der Abgabe und Zählung der Stim
men können anstelle von Stimmzetteln, Wahlumschlägen und 
Wahlurnen Wahlgeräte mit selbständigen Zählwerken be
nutzt werden.


